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  Zusammenfassung 
Konzept  Das Gebiet Hochbord ist im kantonalen Richtplan als Zentrums-

gebiet ausgeschieden. Das Areal strahlt mit seiner hohen 
Standortgunst ein grosses Veränderungspotenzial aus und soll 
durch eine langfristig ausgerichtete Neuorientierung die Funk-
tion als Siedlungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung über-
nehmen. Das vorliegende Entwicklungskonzept schafft die Vo-
raussetzungen hierfür.  

Ein Teil des Gebiets ist im rechtskräftigen Zonenplan bereits 
der Zentrumszone Z4 zugewiesen. Das Entwicklungskonzept 
sieht diese Zonierung auch bei den restlichen Parzellen, die ge-
genwärtig der Industriezone IG3 zugeteilt sind, vor. Gemäss 
den übergeordneten kantonalen Vorgaben sollen im Zuge der 
Umnutzung hohe bauliche Dichten angestrebt werden ohne in-
des die Siedlungsqualität zu schmälern. Um dieses Ziel zu er-
reichen, müssen unterschiedliche Aspekte einbezogen resp. 
aufeinander abgestimmt werden. Ein wichtiger Punkt besteht in 
der Belebung des Quartiers. Eine ausgewogene Verteilung von 
Wohnraum und Arbeitsplätzen sowie publikumsorientierte Nut-
zungen im Erdgeschoss leisten einen wesentlichen Betrag zur 
Erreichung dieser gewünschten Entwicklung.  

Mit der Öffnung des Gebiets für die Wohnnutzung kann zudem 
der hohen Nachfrage nach Wohnraum entgegengewirkt wer-
den. Aufgrund der hervorragenden Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr ist es im Sinne einer nach innen gerichteten Sied-
lungsentwicklung zweckmässig, im Gebiet Hochbord zusätz-
lichen Wohnraum zu schaffen. 

Die Funktion als Zentrumsgebiet spiegelt sich nicht nur in der 
Anzahl Einwohner und Beschäftigen wider, sondern wird auch 
architektonisch betont. Die städtebauliche Grundstruktur be-
steht aus Blockbebauungen, die in abgeänderter Form in Er-
scheinung treten können. Anstelle einzelner Blockränder sind 
Hochhäuser möglich, wobei verschiedene qualitätssichernde 
Vorgaben einzuhalten sind. 

Im Zusammenhang mit hohen baulichen Dichten gewinnt die 
Umgebungsgestaltung umso mehr an Bedeutung. Aus diesem 
Grund sieht das Entwicklungskonzept die Sicherung von öffent-
lich zugänglichen Freiflächen - insbesondere im Zusammen-
hang mit Hochhäusern - vor. Die Hochbordstrasse, die das 
gesamte Areal quert, wird verkehrsfrei und ist beidseitig mit 
Bäumen gesäumt. Das Schaffen von fussgängerfreundlichen 
Verbindungen wertet das Gebiet weiter auf.  

Die Grundzüge des Entwicklungskonzepts werden im kommu-
nalen Teilrichtplan "Zentrumszone Hochbord" festgelegt. Er bil-
det die Grundlage für die Teilrevision der Nutzungsplanung.  
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Planerische Eckwerte  Die wichtigsten Massnahmen zur erfolgreichen Entwicklung des 
Gebiets Hochbord sind: 

• Planungsrechtliche Erfolgsfaktoren - gestützt auf einen 
Teilrichtplan "Zentrumszone Hochbord" - in der Bauord-
nung (BO) und in einem Ergänzungsplan "Zentrumszone 
Hochbord" festlegen: 

- Gestaltung Strassenräume auf Privatgrund sichern 
(gestützt auf §§ 76 und 97 PBG) 

- Klare Bebauungsformen fördern  
(gestützt auf §§ 49 lit f, 51 und 97 PBG) 

- Wohnnutzung als Quartierimpuls stärken  
(gestützt auf § 51 PBG) 

- Publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen und 
Mischnutzung einfordern 
(gestützt auf § 51 PBG) 

- Parkartige Freiräume im Zusammenhang mit Hoch-
häuser ausscheiden 
(gestützt auf § 51 PBG) 

• Qualitätssicherung durch Gestaltungsplanverfahren garan-
tieren (gestützt auf §§ 238, 282 und 284 PBG, und Teil-
richtplan "Zentrumszone Hochbord") 

• Kohärenz zwischen den neuen Regelungen und den be-
stehenden Regelungen im Quartierplan, den Gestaltungs-
plänen und den Verträgen sicherstellen. 
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Inhaltliche Zuordnung  Für die Entwicklung des Gebietes sind Regelungen in verschie-
denen Planungsinstrumenten erforderlich. Nachfolgend sind die 
Schwerpunkte der Regelungen dargelegt. 

   
 Kantona-

ler / regio-
naler 

Richtplan 

Quartier-
plan 

Hochbord 

Teilricht-
plan Zent-
rumszone 
Hochbord 

BO / Zo-
nenplan 
Düben-

dorf 

Ergän-
zungsplan 
Hochbord 

Richtpro-
jekt / Kon-
kurrenz-

verfahren 

Gestaltun
gspläne 

Hochbord 

Bau-
projekt 

Verbindlichkeit Grundeigentümer nein ja (nein) ja ja (nein) ja ja 

Bebauung   X X X X X X 
Freiraum   X X X X X X 
Nutzung X  X X X X X X 
Verkehrserschliessung X X x x x X X X 
Ver- und Entsorgung x X    X x X 
Umwelt  x    X x X 
Grundeigentum  X     (x) (x) 
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  1. Einleitung 
  1.1 Anlass und Ziel 

 
Zentrumsgebiet Hochbord mit dunklem 
Kerngebiet (Zentrumszone) 

 Die Ortsplanung wurde in den Jahren 1996/1997 gesamtrevi-
diert sowie 2008-2010 teilrevidiert. Das Gebiet Hochbord war in 
den Jahren 1998/1999 Anlass einer separaten Ortsplanungs-
revision. Mit der vorliegenden Teilrevision soll die Ortsplanung 
eine auf die im Teilrichtplan umschriebenen Entwicklungsziele 
abgestimmte Entwicklung des Gebiets Hochbord ermöglichen. 

Das Amt für Raumentwicklung (ARE) hat in der Vorprüfung zum 
ersten Entwurf der Teilrevision Ergänzungen bezüglich der Nut-
zungsverteilung (u.a. Wohnanteil max. 60%), der publikums-
orientierten Erdgeschossnutzungen, der öffentlichen Bauten 
und Anlagen (namentlich Schulanlage) und der städtebaulichen 
Einbettung ins Quartier und der Erschliessung verlangt.  

Die Stadt ergänzte die Vorlage durch einen Teilrichtplan "Zent-
rumszone Hochbord" sowie einen Ergänzungsplan "Zentrums-
zone Hochbord" (Teil der BO). Im vorliegenden Entwicklungs-
konzept erfolgt eine Analyse und darauf fussend werden die 
Festlegungen in der Revisionsvorlage beschrieben. 

   

  1.2 Vergleichbare Gebiete 
  Der Überblick über vergleichbare Zentrumsgebiete im Raum 

Zürich Nord und Glattal dient dem Einstieg. 

   

Zentrum Zürich Nord  
(kantonales Zentrumsgebiet) 
 

Fläche: 63'000 m2 
Bauliche Dichte: ca. 7 m3/m2 

Wohnanteil: Nur Mindestanteile in 
Zentrumszonen und Wohnzonen, 
lärmgeschuldetes Maximum von ca. 
40% (Schätzung) 
Planungsinstrumente: SBV 
Spezialität: Nachträgliche 
Quartierbelebung 
 
Plan Sonderbauvorschriften Gebiet Neu-Oerlikon 
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Zürich Leutschenbach 
(kantonales Zentrumsgebiet) 

 
Fläche Leitbild: 28'700 m2, 
gesamtes Gebiet: 78'000 m2 
Bauliche Dichte: 8 m3/m2 
Wohnanteil: Nur Mindestanteile, 
lärmgeschuldetes Maximum von ca. 
30% (Schätzung) 
Planungsinstrumente: Leitbild (BZO) 
Spezialität: Öffentliche Freiräume als 
Vorleistung Stadt 

 
Referenz Leutschenbach (Testplanungsbeitrag 
pool Architekten) 

 

 
   
Glattpark Opfikon 
(kantonales Zentrumsgebiet) 
 
Fläche: 67'400 m2,  
davon überbaubar: 31'000 m2 
Bauliche Dichte: ca. 6.5 m3/m2 
Wohnanteil max.: ca. 90% 
Planungsinstrumente: SBV 
Spezialität: Bewohnerverein 

 
Plan Nutzungsverteilung Sonderbauvorschriften 
Glattpark Opfikon 

 

 
   
Richti-Areal Wallisellen 
(kantonales Zentrumsgebiet) 

 
Fläche: 65´000 m2 
Bauliche Dichte: ca. 8 m3/m2 
Wohnanteil: max. ca. 40%  
Planungsinstrumente: GP 
Spezialität: Konsequenter Blockrand 

 
Plan Gestaltungsplan Richti-Areal 
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Zwicky-Areal 
Wallisellen/Dübendorf 
(kantonales Zentrumsgebiet) 
 
Fläche: 235´000 m2 
Bauliche Dichte: ca. 5 m3/m2 
Wohnanteil: max. ca. 90%  
Planungsinstrumente: GP 

 

 

 
   
Richtistrasse 6-8 Wallisellen 
(kantonales Zentrumsgebiet) 
 
Fläche: 6´500 m2 
Bauliche Dichte: ca. 8 m3/m2 
Wohnanteil: max. ca. 0%  
Planungsinstrumente: GP 
Spezialität: Gestaltungsbeirat Hochhaus 

 

  
   
Bahnhof Nord Regensdorf 
(regionales Zentrumsgebiet) 
 
Fläche: 213'000 m2 
Bauliche Dichte: ca. 5 und 8 m3/m2 
Wohnanteil: max. ca. 90% (Entwurf GP) 
Planungsinstrumente: BZO 
Spezialität: Miteinbezug Bestandes-
bauten und Produktionsbetriebe 
 
Visualisierung Städtebauliches Leitbild Dürig 
Architekten 

 

   
Bülach Nord  
(kantonales Zentrumsgebiet) 
 
Fläche: 110'000 m2 
Bauliche Dichte: ca. 6-7 m3/m2 
Wohnanteil: max. ca. 66% 
Planungsinstrumente: öffentlicher GP, 
Detail-GPs 
 
Plan Gestaltungsplan Bülach Nord 
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Neuhegi-Grüze Winterthur  
(kantonales Zentrumsgebiet) 
 
Fläche: ca. 100'000 m2 
Bauliche Dichte: Z3: ca. 7 m3/m2,  
I2: 9 m3/m2 
Wohnanteil: ca. 25% 
Planungsinstrumente: BZO / Ergän-
zungsplan (u. teilweise GP-Pflicht) 
Spezialität: Sicherung Freiräume auf 
Privatgrundstücken, Entwicklung um 
neue S-Bahnstation 
 
Ergänzungsplan Neuhegi-Grüze, Erschliessung 
und Freiraum 

 

 
   
Niderfeld Dietikon  
(kantonales Zentrumsgebiet) 
 
Fläche: 40'000 m2 
Bauliche Dichte: unbekannt 
Wohnanteil: unbekannt 
Planungsinstrumente: GP-Pflicht 
Spezialität: Anbindung an Limmattal-
bahn, stark verkehrserzeugende 
Nutzungen 
 
Perimeter Gebiet Niderfeld mit GP-Pflicht 

 

 
   
Erkenntnisse  Aus den Referenzplanungen in Zentrumsgebieten in der Agglo-

meration Zürich lassen sich die folgenden Erkenntnisse für ein 
erfolgreiches und funktionierendes Quartier Hochbord ableiten: 

  • Die Herausbildung eines eigentlichen "Wohnkerns" fördert 
die Belebung und Identität des Areals. 

• Arealbedingte "Spezialitäten" und Eigenheiten wirken als 
Marke und unterstützen die Standortpositionierung positiv. 

• Zentrale, grosszügige Freiräume mit hoher Qualität sind 
sowohl für die Attraktivität der Wohn- als auch Arbeitsplatz-
nutzungen ein entscheidender Faktor und wirken als Aus-
gleich zu den grossen Dichten. 

• Eine klare städtebauliche Gesamtform / Grundstruktur wirkt 
positiv für die einheitliche Wahrnehmung des Gebiets und 
stärkt eine eigenständige Positionierung. 

• Der frühe Miteinbezug von Eigentümern / Entwicklern / In-
vestoren und der Bewohner sichert die Umsetzung der 
planerischen Überlegungen und hilft, frühzeitig Probleme 
und wichtige Details der weiteren Entwicklung zu erkennen 
und Massnahmen zu ergreifen. 
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  2. Grundlagen 

  2.1 Quartierkonzept 2003 

 Konzeptplan 

 Im Jahr 2003 wurde als Vorgabe für die Entwicklung des Ge-
biets Hochbord ein Quartierkonzept vom Stadtrat verabschie-
det. Dieses diente der Klärung des Anschlusses des Gebiets an 
die Glattalbahn. Weiter legt es dar, wie baureife Grundstücke 
erreicht werden. Das Quartierkonzept umschreibt Ziele und 
Randbedingungen sowie Lösungsansätze zur weiteren Ent-
wicklung des Gebiets. Es umfasst insbesondere die Themen-
bereiche Bebauung, Freiräume, Nutzung und Verkehr. Zent-
rales Element ist die Sicherstellung eines zentralen öffentlichen 
Freiraums entlang der Hochbordstrasse, verbunden mit einem 
rückwärtigen Erschliessungssystem für den Autoverkehr. 
Gleichzeitig wurden entlang der Hochbordstrasse sowie am 
Bahnhof Stettbach bevorzugte Hochhausstandorte aus-
geschieden. 

   

  2.2 Quartierplan 

 
Strassen, Wege und Bauparzellen 

 Im Jahr 2010 wurde mit dem Quartierplan Hochbord die Er-
schliessung und Landarrondierung des Gebiets geregelt. Wich-
tig ist das darin bestätigte rückwärtige Erschliessungsregime 
mit der für den Individualverkehr gesperrten Mischverkehrs-
fläche im mittleren Teil der Hochbordstrasse. Darüber hinaus 
wurden an verschiedenen Orten die öffentlichen Fuss- und 
Velowege mittels Parzellen oder Dienstbarkeiten gesichert. Mit 
den Verkehrsbaulinien wurde der öffentliche Raum festgelegt. 
Die im Quartierkonzept angedachten erweiterten Freiräume 
konnten dabei im Quartierplan nicht sichergestellt werden. Der 
Quartierplan ist die verbindliche Grundlage für die Revision der 
Richt- und Nutzungsplanung. 
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  2.3 Leitidee Gestaltung öffentlicher Raum 

 
Planausschnitt Leitidee Gestaltung 

 In Ergänzung zum Quartierplan wurde eine behördenverbind-
liche "Leitidee Gestaltung öffentlicher Raum" entwickelt. Diese 
sieht eine Baumallee entlang der Hochbordstrasse und Baum-
reihen entlang der sekundär davon abgehenden Quartierstras-
sen vor. Auch die Gestaltung der jeweiligen Strassenquer-
schnitte wird in der Leitidee festgelegt. Ebenfalls in die Leitidee 
integriert wurde der zu diesem Zeitpunkt bereits geplante öffent-
lich zugängliche Freiraum an der Hochbordstrasse beim Jabee-
Tower. 

   

  2.4 Richtplanung 

Kanton 
 

 

 Im kantonalen Richtplan ist das Gebiet Hochbord als Zentrums-
gebiet von kantonaler Bedeutung festgelegt.  

Den Zentrumsgebieten kommt die Funktion als Siedlungs-
schwerpunkte von kantonaler Bedeutung in den Bereichen Bil-
dung, Kultur und Wirtschaft zu. Dabei sind Mischnutzungen und 
höhere Dichten anzustreben. Im Weiteren ist die Freiraumge-
staltung bedarfsgerecht zu strukturieren und eine hohe Er-
schliessungsqualität zu gewährleisten. 

Die Stadt hat das Zentrumsgebiet gemäss Massnahmenbe-
schrieb im Richtplan den örtlichen Gegebenheiten und Pla-
nungsabsichten zu strukturieren und zu etappieren. Bei der An-
passung von Nutzungsplänen sind im Regelfall Lösungen anzu-
streben, die das Bauen gestützt auf die Grundordnung ermög-
lichen. Aufgrund des wesentlichen überörtlichen Interesses an 
der Entwicklung der Zentrumsgebiete sind aber auch die Vor-
aussetzungen für die Ausarbeitung von Sonderbauvorschriften 
und von Gestaltungsplänen gegeben. 

   

Region  Im regionalen Raumordnungskonzept (RegioROK) ist im Gebiet 
Hochbord entlang der Zürichstrasse und Ringstrasse sowie im 
Bereich der Fachmärkte ein hufeisenförmiges Arbeitsplatzge-
biet eingetragen. Im Hochhauskonzept ist das Gebiet Hochbord 
Teil des Hochhausbands entlang der Glattalbahn und bildet zu-
gleich den südöstlichen Auftakt für höhere Hochhäuser (40 m 
und mehr), die entlang der Zürcher Stadtgrenze zwischen 
Hochbord und Flughafen angestrebt werden. 
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  RegioROK (K=Konsum) Hochhauskonzept 

   

  2.5 Teilrevision Nutzungsplanung 

 

 Eine im Jahr 2006 durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die 
momentanen Kapazitäten der Dübendorfer Entwicklungsge-
biete für Arbeitsplätze den Bedarf bei weitem übersteigen, die 
Kapazitäten der Wohnzonen in den Entwicklungsgebieten hin-
gegen begrenzt sind. Die Prämisse, wonach die Siedlungsent-
wicklung prioritär nach innen erfolgen muss, hat den Stadtrat 
Dübendorf dazu bewogen, die Zonenordnung im Gebiet Hoch-
bord anzupassen. 

   

  2.6 Gestaltungspläne im Gebiet 

 

 Im Gebiet südlich der Lagerstrasse existieren verschiedene 
rechtskräftige Gestaltungspläne. Es sind dies: 

1 Privater Gestaltungsplan "Maag Technic", 1984 /  
RRB 558/1988 

2 Privater Gestaltungsplan "Feldmann-Park", 2011 /  
BDV ARE 15/2012 

3 Privater Gestaltungsplan "Jabee-Tower", 2012 / 
BDV ARE 172/2012 

4 Privater Gestaltungsplan "Lycée Français", 2013 / 
BDV ARE 106/2013 

5 Privater Gestaltungsplan "Mobimo Sonnentalstrasse", 2013 
/ BDV ARE 44/2014 
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  3. Analyse 

  3.1 Basis  
  Aufgrund der diversen offenen, parallelen Planungen im Gebiet 

Hochbord ist für die Erarbeitung der Analyse zuerst der Bezugs-
zustand zu definieren. Als "Bestand" gilt im vorliegenden Ent-
wicklungskonzept: 

• Physisch vorhandene Bauten und Anlagen inkl. Nutzung 
Referenzdatum September 2014 

• Quartierplan 2010 
• Freiraumelemente aus Leitidee Gestaltung öffentlicher 

Raum 2014 
• Bewilligte Gestaltungspläne und Bauprojekte 

Referenzdatum September 2014 
• Festgesetzte Linien öffentlicher Verkehr Referenzdatum 

September 2014 
• Eigentümerverhältnisse Referenzdatum September 2014 

   

  3.2 Analysethemen 
  Die verschiedenen Analysethemen sind im separaten Arbeits-

papier "Gebiet Hochbord - Städtebauliche Analyse" beleuchtet 
(siehe Anhang 1). 

   

  3.3 Erkenntnisse aus der Analyse 
  Für die Erarbeitung des Entwicklungskonzepts lassen sich die 

folgenden Erkenntnisse ableiten: 

   
Bebauung  Die Qualität der Bebauungsstruktur im Gebiet ist sehr hetero-

gen. Entsprechend sind die verschiedenen Zeithorizonte der 
einzelnen Bauten im Entwicklungskonzept aufzunehmen. Mit 
den neusten Gebäuden, insbesondere im Westen des Areals, 
wird die künftige städtebauliche Struktur zu einem gewissen 
Mass vorweggenommen.  

   
Nutzungsverteilung  Die bestehende Nutzungsverteilung stimmt weitestgehend mit 

den Lagequalitäten überein. Sie bildet eine gute Basis für die 
angestrebte Nutzungsdurchmischung (max. 60% Wohnen). 
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Freiraum  Die Strassenräume gemäss Leitidee zur Gestaltung bilden ein 
wichtiges Freiraumelement. Die Baumpflanzungen sind nach 
Westen fortzuführen. Weiteres wichtiges Element sind die park-
artigen Freiräume auf privaten Grundstücken, die im Zusam-
menhang mit Hochhäusern entstehen. 

   
ÖV-Anbindung  Das Areal ist hervorragend an den öffentlichen Verkehr (ÖV) 

angebunden: Bahnhof Stettbach, Glattalbahn-Haltestelle 
Ringwiesen, Bushaltestellen Neugut Süd und Hochbordstrasse. 

   
Langsamverkehr  Das orthogonale Erschliessungssystem bildet eine gute Voraus-

setzung für ein attraktives Fusswegsystem der kurzen Wege. 
Defizite bestehen insbesondere in der Fortführung des Wegsys-
tems gegen Westen (zum Chästrägerweg) und in der Anbin-
dung des Bahnhofs Stettbach. 

   
Erschliessung Autoverkehr  Die Anbindung des Autoverkehrs an das übergeordnete Stras-

sennetz ist sehr gut. Gleichzeitig kann der zentrale Bereich der 
Hochbordstrasse durch die rückwärtige Erschliessung als Frei-
raum freigespielt werden. 

   
Eigentümerstruktur  Die Parzellarstruktur lässt grundsätzlich eine vielversprechende 

Entwicklung des Areals zu. An einigen Orten wird eine gemein-
same Entwicklung mit mehreren Eigentümern oder eine Arron-
dierung nötig werden. 
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4. Teilrichtplan "Zentrumszone 
Hochbord" 

Konzeptioneller Rahmen  Das Entwicklungskonzept wird in Form eines kommunalen Teil-
richtplans "Zentrumszone Hochbord" vom Gemeinderat als 
Basis für die Teilrevision der Nutzungsplanung und der späte-
ren Umsetzung in den Baubewilligungen und den Gestaltungs-
plänen verabschiedet. Es löst in diesem Sinne das "Quartier-
konzept Hochbord" aus dem Jahre 2003 ab und übernimmt die 
zentralen Festlegungen aus der "Leitidee Gestaltung öffent-
licher Raum". Die vom Stadtrat Dübendorf am 16. Januar 2014 
verabschiedete "Leitidee Gestaltung öffentlicher Raum" regelt 
als Teil der Quartierplanung auch Detailfragen und bleibt daher 
in Kraft.  

   

Festlegungen Teilrichtplan  Der kommunale Teilrichtplan (Text und Karte) legt die überge-
ordneten Prinzipien und Gestaltungsgrundsätze zu folgenden 
Aspekten des Entwicklungskonzepts fest: 

• Gebietsausrichtung 

• Städtebauliche Typologie  

• Hochhäuser 

• Freiraum 

• Nutzung 

• Erschliessung 

• Baufeldentwicklung 

   

Karteneinträge  In der Richtplankarte ist die Grundstruktur "Block" mit Hoch-
hausband im Westen festgelegt. Im Rahmen der Umsetzung ist 
der erforderliche Spielraum für Umsetzungsinterpretationen 
(Anordnungsspielraum) aufgrund von konkreten Baufeldent-
wicklungen offen zu halten. Im Weiteren zeigt die Richtplan-
karte die primären und sekundären Erschliessungsachsen so-
wie ergänzende Fusswegverbindungen mit Anordnungsspiel-
raum durch die einzelnen Baufelder an. 

   

Umsetzung in der 
Nutzungsplanung 

 Die grundeigentümerverbindlichen Festlegungen und die Rege-
lungen der übrigen Aspekten erfolgen in der Bau- und Zonen-
ordnung respektive im Ergänzungsplan. 
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  5. Nutzungsplanung 

  5.1 Instrument "Bau- und Zonenordnung" 

Bauordnung  In der Bauordnung werden detailliertere Bauvorschriften zum 
Gebiet Hochbord (inkl. Ergänzungsplan Zentrumszone Hoch-
bord) erlassen. Nachfolgend sind die Änderungen und Er-
gänzungen kommentiert. 

   
Art. 3 Abs. 2 BO  Der zusätzliche Ergänzungsplan "Zentrumszone Hochbord" 

wird in der Aufzählung eingefügt. Im Ergänzungsplan werden 
die Bestimmungen in Art. 16b BO soweit möglich örtlich fest-
gelegt. 

   
Art 3 Abs. 4 BO  Der zusätzliche Teilrichtplan "Zentrumszone Hochbord" wird in 

der Aufzählung eingefügt. Der Teilrichtplan ist ein eigenständi-
ges Dokument (Festsetzung Gemeinderat) und dient im We-
sentlichen der Umsetzung der Art. 16b und 39 BO. 

   
Art. 16 BO  Art. 16 BO legt die Grundmasse für die Zentrumszonen fest. Er 

wird in den nachfolgenden Punkten angepasst. 

   
Freiflächenziffer

 

 
Rotes Hochhausvolumen für Berechnung Frei-
fläche in Gesamtgebäude 

 Mit der Festlegung einer Freiflächenziffer in der Zentrumszone 
Z4 wird erreicht, dass ein substanzieller Anteil der Freiflächen 
(20%) ansprechend und gut nutzbar gestaltet wird. Damit kann 
eine hohe Umgebungsqualität sichergestellt werden.  

Bei den Hochhäusern ergibt sich ein höherer Freiflächenanteil 
von 40% aufgrund der Schattenwurfregelung. Bei kombinierten 
Überbauungen (z.B. Hochhaus mit Sockel gemäss nebenste-
hender Abbildung) wird der Freiflächenanteil je anteilsmässig 
berechnet. Dem Hochhaus ist das gesamte Bauvolumen des 
Hochhausteils ab gewachsenem Boden (Projektion Normal-
grundriss des Hochhausteils über 25 m) anzurechnen.  
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Rechnungsbeispiel Freifläche

 
Massgebliche Grundfläche (hellgrau): 8'000 m2 
Fussabdruck Hochhaus (schraffiert): 1'000 m2 
Fussabdruck Sockel (dunkelgrau): 3'000 m2 

 • Fussabdruck des gesamten Gebäudes: 4'000 m2 

• Flächenanteil des Hochhauses am gesamten Fussabdruck: 
1'000 m2 von 4'000 m2 = 25% 

• Bezugsfläche für Berechnung Freifläche Hochhaus: 25% 
von 8'000 m2 = 2'000 m2 

• Freifläche Hochhaus: 40% von 2'000 m2 = 800 m2 

• Flächenanteil des Sockels am gesamten Fussabdruck: 
3'000 m2 von 4'000 m2 = 75% 

• Bezugsfläche für Berechnung Freifläche Sockel: 75% von 
8'000 m2 = 6'000 m2 

• Freifläche Sockel: 20% von 6'000 m2 = 1'200 m2 

• Zu erstellende Freiflächen: 800 m2 + 1'200 m2 = 2'000 m2 

• Freiflächenziffer Rechnungsbeispiel:  
2'000 m2 von 8'000 m2 = 25% 

   
Wohnanteil Der Wohnanteil wird neu detaillierter im Ergänzungsplan sowie 

in Art. 16b Abs. 4 BO geregelt, deshalb erfolgt in Art. 16 BO 
lediglich ein Hinweis auf den Ergänzungsplan. 

   
Rechnungsbeispiel Wohnanteil

 
Fläche Parzelle: 4'000 m2 
Teilfläche 1 (orange): 2'500 m2; Wohnan 
teil 0 - 40% 
Teilfläche 2 (gelb): 1'500 m2; Wohnanteil 40 – 80% 

 • Baumassenziffer: 7 m3/m2  

• Max. Baumasse auf Teilfläche1:  
2'500 m2 * 7 m3/m2 = 17'500 m3 

• Min. Baumasse für Wohnnutzung auf Teilfläche 1:  
0% von 17'500 m3 = 0 m3 

• Max. Baumasse für Wohnnutzung auf Teilfläche 1:  
40% von 17'500 m3 = 7'000 m3 

• Max. Baumasse auf Teilfläche 2: 
1'500 m2 * 7 m3/m2 = 10'500 m3 

• Min. Baumasse für Wohnnutzung auf Teilfläche 2:  
40% von 10'500 m3 = 4'200 m3 

• Max. Baumasse für Wohnnutzung auf Teilfläche 2:  
80% von 10'500 m3 = 8'400 m3  

   
Dachgeschosse In der Zentrumszone Z4 ist künftig kein Dachgeschoss mehr zu-

lässig, weil dies aus städtebaulicher Sicht nicht erwünscht ist. 
Im Gegenzug wird die Gebäudehöhe um 5 m erhöht, d.h. es ist 
problemlos ein Vollgeschoss mehr realisierbar. Auf die Ausnüt-
zung hat die Änderung keine Auswirkung. Zudem kann die Aus-
legung der heutigen Bestimmung zu Problemen führen, da in 
der Z4 keine maximale Vollgeschosszahl festgelegt ist. 

Gebäudehöhe/Gesamthöhe Städtebaulich sind klare Formen erwünscht. Deshalb wird die 
bisherige Regelung mit Gebäudehöhe (20 m) und Firsthöhe 
(7 m) neu durch eine Gesamthöhe (25 m) ersetzt. Die neue Re-
gelung begünstigt auch die Realisierung überhoher Erdge-
schosse gemäss Art. 16b Abs. 4 BO, was die erforderten 
publikumsorientierten Erdgeschossnutzungen unterstützt. Des 
Weiteren werden dadurch grössere Freiräume gefördert, da bei 
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unveränderter Ausnützung geringere Fussabdrücke der Gebäu-
de resultieren. Es gilt jedoch festzuhalten, dass die Gesamthö-
he von 25 m an einzelnen Orten aufgrund § 279 Abs. 2 PBG 
geringfügig nicht ausschöpfbar ist.  

 Die Zentrumszone Z4 umfasst nur das Gebiet südlich der La-
gerstrasse und reicht nicht bis zur Glatt oder zum Chriesbach. 
Eine Festlegung wie in den Industrie- und Gewerbezonen 
(Art. 23 BO), wo die Gebäudehöhe auf einem Streifen von 40 m 
Breite entlang der Glatt, dem Chriesbach und der Wohnzone im 
Gfenn auf 12 m begrenzt ist, erübrigt sich deshalb. 

   
Grenzabstand Es ist eine dichte, städtische Überbauungsweise erwünscht. 

Daher wird der Grenzabstand auf das kantonalrechtliche Mini-
mum beschränkt. Die Reduktion des Grenzabstandes vergrös-
sert den Projektierungsspielraum hinsichtlich der Anordnung 
der Bauten. Befriedigende wohnhygienische Verhältnisse sind 
im Rahmen der Bestimmung 16b Abs. 1 BO einzufordern. 

   
Art. 16a BO 
 

 Die Einforderung einer städtebaulichen und wohnhygienischen 
befriedigender Integration der Wohnnutzung in der Zone Z4 
wird in diesem Artikel weggelassen, da neu eine entsprechende 
Einforderung in Art. 39a Abs. 3 BO erfolgt.  

   
Art. 16b BO  Art. 16b BO ergänzt neu die Vorschriften in der Zone Z4 mit den 

nachfolgenden Aspekten. 

   
Grenzbau Der Grenzbau ist im ganzen Gebiet gestattet. Es braucht dafür 

die Zustimmung der jeweiligen Nachbarn. 

   
Anbaupflichten Wichtig ist die Erreichung von klaren, gefassten Strassenräu-

men (Blockrandquartier in zweitgemässer Ausgestaltung). Des-
halb ist an die im Ergänzungsplan bezeichneten Eckpunkte (An-
baulänge jeweils mindestens 15 m auf beiden Anbauseiten) und 
Linien (Anstosslänge mindestens 80%) mit Anbaupflicht anzu-
bauen. Die Gebäude sollten mindestens 3 Vollgeschosse auf-
weisen. Es muss ein Zusammenspiel der beiden Bebauungs-
typen "Block" und "Hochhaus" erfolgen. Die Form und Stellung 
der Hochhäuser darf die Struktur des gesamten Gebiets nicht 
unterlaufen.  

  



  Stadt Dübendorf 
Entwicklungskonzept Hochbord 

  
 
 

   

 19 Suter • von Känel • Wild • AG 

Wohnanteile Mit der Schaffung der Zentrumszone Z4 anlässlich der letzten 
Revision 1998/99 wurde Wohnnutzung im Hochbord zugelas-
sen, ohne dass ein Mindest- oder ein Höchstwohnanteil festge-
legt wurde. In den letzten zehn Jahren ist die Nachfrage nach 
Wohnraum gestiegen, was Investoren und Bauherrschaften 
veranlasste, vermehrt Projekte mit hauptsächlichem oder sogar 
reinem Wohnanteil zu realisieren. Eine erste reine Wohnüber-
bauung besteht in der Z4 auf dem Areal Kat.-Nr. 16940 (Gestal-
tungsplan „Feldmann Park“). 

Die unterschiedlichen Lagequalitäten und das Ziel der Stärkung 
des Wohnens im Gebietsinnern erfordern in der Zone Z4 eine 
spezifische Regelung der Wohnanteile. Durch die differenzier-
ten Gebietsausscheidungen können eine optimale Abstimmung 
der Nutzungen sowie die Durchmischung des Gebiets sicherge-
stellt werden. Um den angestrebten Charakter eines urbanen 
Mischgebiets zu erreichen und um kein reines Wohngebiet zu 
errichten, werden Höchstwohnanteile festgelegt. Die Festlegung 
der Minimal- und Maximalanteile bedeutet eine gewisse Sicher-
heit für die Entwicklungsplanung und entspricht der Vorgabe 
aus dem Teilrichtplan "Zentrumszone Hochbord". Auch die be-
stehenden Zentrumszonen Z1 und Z2 im Zentrum Dübendorfs 
schreiben Mindestwohnanteile von 30 resp. 60% vor. 

  Entlang stadtprägender Achsen mit Publikumsverkehr, ÖV-
Erschliessung und/oder einer hohen Lärmbelastung soll stras-
senseitig neuer Wohnraum zurückhaltend erstellt werden. Auf 
einen expliziten Ausschluss wird verzichtet, weil fallweise in den 
Obergeschossen zweckmässige Lösungen sowohl bezüglich 
Orientierung als auch Lärmschutz möglich sind. 

  Etappierungen bei den Bauten und Nutzungsanteilen sind in-
sofern zugelassen, als dass bei jeder Bauetappe nachzuweisen 
ist, dass die Bestimmungen zum minimalen und maximalen 
Wohnanteil über das gesamte Grundstück bei Vollausnutzung 
eingehalten werden kann. 

  Die bezeichneten öffentlich oder öffentlich zuänglichen Nut-
zungen dienen der Belebung des Quartiers und erhöhen die 
Wohnqualität. Aus diesem Grund sind sie von den Bestim-
mungen zum Wohnanteil ausgenommen. Damit wird auch 
sichergestellt, dass das Lycée Français de Zurich zonenkon-
form bleibt. 
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Publikumsorientierte
Erdgeschossnutzungen

 

 Zur Quartierbelebung sind im Erdgeschoss publikumsorientierte 
Nutzungen (Verkaufsnutzungen, Gastronomie usw.) anzuord-
nen. Aufgrund der Frequentierung sind diese am zentralen Ab-
schnitt der Hochbordstrasse, dem Bahnhofplatz Stettbach so-
wie der Ringstrasse und Zürcherstrasse zu konzentrieren. Die 
Vorschrift betrifft lediglich die erste strassenseitige Raumtiefe.  

  
Lärmschutz Mit der Mischnutzung und dem vorgesehenen Wohnanteil bleibt 

die heutige Zuordnung (Empfindlichkeitsstufe III) im Gebiet 
Hochbord angemessen und zweckmässig. 

 

 Bei der bereits erfolgten und auch bei der nun vorgenommenen 
Umzonung von der Industrie- und Gewerbezone in eine Zent-
rumszone gelten gemäss Art. 24 Abs. 1 USG nicht die Anfor-
derungen an eine Neueinzonung (Planungswert). Gemäss 
Quartierplan gelten für die bereits feinerschlossenen Teile die 
Immissionsgrenzwerte, für die erst mit dem Quartierplan er-
schlossenen hingegen die Planungswerte. 

Auf den im Ergänzungsplan bezeichneten Baufeldern mit er-
höhtem Lärmschutz ist im Gestaltungsplanverfahren die Ein-
haltung der jeweiligen Pegelwerte nachzuweisen. Ausnahmebe-
willigungen im Sinne von Art. 30 LSV bleiben offen. Massge-
bend ist die Beurteilungspraxis "Neue Wohnnutzungen im lär-
migen Siedlungsraum" der Fachstelle Lärmschutz. 

 
 

 Massgebend für die Beurteilung sind die im Lärmgutachten vom 
13. Januar 2004 dargelegten Emissionspegel. Diese sind an 
der Ringstrasse und Zürichstrasse seit 2004 leicht gestiegen: 

Zürichstrasse 2004   2014 

  Tag: 76.3 dB Tag: 77.8 dB 

  Nacht: 68.3 dB Nacht: 70.4 dB 

Ringstrasse 2004    2014 

  Tag: 78.6 dB Tag: 80 dB 

  Nacht: 69.7 dB Nacht: 71.2 dB 

Durch den Einsatz der Pegelwerte wird der Berücksichtigung 
zukünftiger Verkehrszunahmen und damit verbundenen 
zusätzlichen Lärmimmissionen Rechnung getragen. 
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Verkehrsbelastungen Quartierstrassen Bei den Quartierstrassen wird  davon ausgegangen, dass sich 
gegenüber der Berechnung aus dem Jahr 2004 keine Ände-
rungen ergeben werden. 

 Die Planungswerte gegenüber dem Fluglärm sind eingehalten. 

  
Strassenraum Die Strassenräume sind wichtige Aufenthalts- und Durchgangs-

räume. Aus diesem Grund sind in den im Ergänzungsplan be-
zeichneten Strassen- und Wegabschnitten Baumreihen zu 
pflanzen und Vorzonen strassenraumorientiert von Fassade zu 
Fassade zu gestalten. Basis bildet die "Leitidee Gestaltung öf-
fentlicher Raum", welche der Stadtrat am 16. Januar 2014 als 
Umsetzung des Quartierplanes verabschiedet hat. Die nun 
getroffene Festlegung stützt sich auf § 76 PBG, welche eine 
nähere Regelung der Begrünung zulässt.  

Die primären Achsen sind von direkten Zufahrten freizuhalten. 
Die Zu- und Wegfahrten von Tiefgaragen sind nur ab sekundä-
ren und tertiären Achsen zulässig. Einerseits sind dies die be-
reits im Quartierplan ausgeschiedene Strassen, anderseits kön-
nen die Grundeigentümer weitere (arealinterne) tertiäre Achsen 
ausgestalten. 

  
Art. 39 BO 
 

 

 In der Zentrumszone Z4 sind Hochhäuser grundsätzlich zu-
lässig. 

In den Bestimmungen der Zentrumszonen (Art. 16 BO) sowie 
der Industrie- und Gewerbezonen (Art. 23 BO) sind maximale 
Gebäude- und Gesamthöhen festgelegt. Zugleich erlaubt 
Art. 39 BO, gestützt auf § 282 PBG, die Erstellung von Hoch-
häusern in eng umgrenzten Gebieten. Um einen Widerspruch 
zwischen der zonengemässen Grundmassbestimmung und der 
Zulässigkeit von Hochhäusern innerhalb der rechtsgültigen 
Bauordnung zu vermeiden, wird Art. 39 BO um einen Abs. 2 
ergänzt, der die zonengemässe max. Gebäudehöhe für die in 
Abs. 1 definierten „Hochhaus-Gebiete“ aufhebt.  

  Eine Ausnahme gilt für den im Ergänzungsplan "Zentrumszone 
Hochbord" bezeichneten Hochhausbereich West, wo die maxi-
mal zulässige Gesamthöhe für Hochhäuser 60.0 m beträgt. Die 
dadurch erzeugte Höhenstaffelung leitet den Übergang vom 
Siedlungsgebiet zur Allmend Stettbach hin ein. 

  Der Nachweis der Verträglichkeit der Hochhäuser erfolgt mittels 
eines Gestaltungsplans, der auf einem qualifizierten Konkur-
renzverfahren gründet. 
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Art. 39a BO 
 

 Bisher gilt gemäss Art. 39a BO für die Wohnzone W2c, sowie 
die Zonen IG3 und Z4 Gestaltungsplanpflicht. Die Aufzählung 
wird präzisiert. Die Gebiete Giessen / Neugut / Chriesbach 
(Zonen Z3, W4, IG2, Oe), Hochbord (Zonen Z4, IG3) werden 
eingefügt. 

Nach heutiger nutzungsplanerischer Praxis sind für Gebiete, die 
mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt werden, deren Ziele 
transparent darzulegen. Dem wird mit einer Erweiterung und 
Präzisierung des Artikels 39a nun Rechnung getragen. 

   
Gestaltungsplanpflicht Gebiet

Sonnenberg
 Abs. 2 erläutert, dass die Gestaltungsplanpflicht für das Gebiet 

Sonnenberg, welche bereits in der Gesamtrevision der Ortspla-
nung 1996/97 festgelegt wurde, dem Nachweis der Einhaltung 
der Planungswerte nach Lärmschutzverordnung dient. Dies ist 
bisher nicht explizit festgehalten.  

   
Gestaltungsplanpflicht Z4, Hochbord In Abs. 3 sind die geforderten Nachweise für Gestaltungspläne 

der Zone Z4 im Hochbord aufgelistet: 

   
Nachweis Städtebau

und Wohnhygiene
 Vor dem Hintergrund der hohen Standortgunst sowie der relativ 

grossen Flexibilität in der Bebauungstypologie ist die Einforde-
rung eines qualitativen Städtebaus und Wohnungsbaus im Ge-
biet Hochbord wichtig. Zum einen sind die Einhaltung der 
städtebaulichen Prinzipien und Gestaltungsgrundsätze des 
Teilrichtplans nachzuweisen. Zum anderen gelten die erhöhten 
Anforderungen gemäss § 71 PBG. Gewährleistet wird die Um-
setzung über ein Konkurrenzverfahren (bei Hochhäusern 
zwingend) oder durch eine vom Stadtrat eingesetzte Fach-
kommission.  

   
Ausrüstung/Ausstattung und Energie Die Bauvorhaben sind gemäss § 71 PBG zweckmässig auszu-

statten und auszurüsten. Im Rahmen der Gestaltungspläne sind 
die entsprechenden Anforderungen zu formulieren (z.B. 
Minergie-P-Standard, SIA-Energieeffizienzpfad Merkblatt 2040). 

Zudem sind für die Entsorgung von Abfällen Unterflurcontainer 
zu erstellen. 

   
Nachweis Einhaltung Lärmschutz Für die Gebiete mit erhöhtem Lärmschutz gemäss Ergänzungs-

plan ist die Einhaltung der jeweiligen Pegelwerte im Gestal-
tungsplanverfahren nachzuweisen. 

   
Berücksichtigung Anforderungen

Störfallvorsroge
 Für das im Ergänzungsplan bezeichnete Gebiet sind die Anfor-

derungen an die Störfallvorsorge aufgrund des nahen Störfall-
betriebs speziell zu berücksichtigen. 
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Nachweis Bewältigung
Verkehrsaufkommen

 Die Umzonung von der Industrie- in die Zentrumszone hat Aus-
wirkungen auf das Verkehrsaufkommen, die erst im Rahmen 
eines konkreten Richtprojekts abgeschätzt werden können. Es 
ist deshalb nachzuweisen, dass das Verkehrsaufkommen im 
und um das Gebiet Hochbord bewältigt werden kann. 

Das Gebiet ist mit dem Bahnhof Stettbach sowie über mehrere 
Buslinien hervorragend an den öffentlichen Verkehr angebun-
den. Entsprechend liegt der Zielwert für den ÖV-Anteil höher als 
er im regionalen Gesamtverkehrskonzept Flughafenregion 
(rGVK Flughafen) vom 8. Februar 2011 vorgegeben ist. Beim 
Bimodalsplit wird der Zielwert bei 40% festgelegt. Analog 
werden auch beim Trimodalsplit die Anteile des MIV zu Guns-
ten der ÖV- und LV-Anteile verschoben. Es gelten folgende 
Zielwerte: 

• ÖV: 33% 

• LV: 17% 

• MIV: 50 

Für die Berechnung der Anzahl zulässiger Parkplätze ist auf die 
"Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kom-
munalen Erlassen" abzustellen. 

   

Zonenplan 

 

 Das gesamte Gebiet Hochbord im Geviert Bahnareal (Chästrä-
gerweg) - Lagerstrasse - Ringstrasse - Zürichstrasse (Geltungs-
bereich Ergänzungsplan) wird der Zentrumszone Z4 zugeteilt. 

In die erweiterte Zentrumszone Z4 fallen diverse, mehrheitlich 
unüberbaute Grundstücke. Für die beiden Grundstücke  
Kat-Nr. 16939 und 16938 wurde ein privater Gestaltungsplan 
aufgestellt und mit ARE 106/2013 vom 22. August 2013 geneh-
migt, der auf Kat.-Nr. 16939 den Neubau des Lycée Français 
de Zurich vorsieht. Wohnnutzung ist nicht vorgesehen. Eine 
Zuordnung zur Zentrumszone Z4 mit einem Mindestwohnanteil 
ist aufgrund der möglichen Abweichungen gestützt auf Art. 16b 
Abs. 4 BO zweckmässig. 

Durch den Planungsperimeter Hochbord verläuft eine Freilei-
tung für Starkstrom der ewz. Solche Stromanlagen erzeugen 
niederfrequente magnetische und zum Teil elektrische Felder 
(NIS). Die entsprechende Bundesverordnung (NISV) legt einen 
Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Fluss-
dichte von 1 µT fest, woraus sich ein entsprechender räumlicher 
Korridor ergibt (NIS-Korridor). Bei Umzonungen muss der Anla-
gegrenzwert nicht eingehalten werden, er gilt nur bei Neuein-
zonungen. Jedoch ist es hilfreich, im Hinblick auf künftige priva-
te Gestaltungspläne und Bauvorhaben über das Ausmass des 
NIS-Korridors Bescheid zu wissen. Es empfiehlt sich, innerhalb 
des NIS-Korridors freiwillig auf den Bau von Orten mit empfind-
licher Nutzung (Wohn- und Arbeitsräume ab 4 Stunden Aufent-
haltsdauer pro Tag) zu verzichten und dort eher nur technische 
Räume wie Abstellräume oder Garagen einzurichten. Im 
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Zonenplan wird deshalb neu der NIS-Korridor analog dem Ein-
trag im Teilrichtplan eingezeichnet. 

   

Ergänzungsplan 
 

 Zu den Vorschriften der Zentrumszone Z4 wird ein Ergänzungs-
plan Situationsplan 1:1000 festgesetzt. Nebst den oben er-
wähnten Bestimmungen zum Gebiet weist dieser folgende 
Informationen aus: 

  Im Ergänzungsplan sind auch die im Teilrichtplan "Zentrums-
zone Hochbord" bezeichneten Wegabschnitte dargestellt. Die 
Umsetzung erfolgt im Rahmen der Baubewilligungs- resp. Ge-
staltungsplanverfahren. 

  Ebenfalls als Information sind die Entwicklungseinheiten dar-
gestellt. 

   

  5.2 Instrument "Gestaltungsplan" 
  Die Basis für Gestaltungspläne bildet ein Richtprojekt, das 

durch die Fachkommission der Stadt zu beurteilen ist oder – für 
Hochhäuser zwingend – in einem Konkurrenzverfahren ermittelt 
wird. Die Gestaltungspläne bedürfen der Zustimmung durch 
den Stadtrat sowie der kantonalen Genehmigung. Die Ein-
haltung der Anforderungen nach Art. 39a Abs. 3 BO sind über 
die vom Stadtrat eingesetzte Fachkommission oder das vorge-
schriebenen Konkurrenzverfahren gesichert. Bei weitergehen-
den Erleichterungen resp. Abweichungen zur Grundordnung ist 
die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich. 

   

  5.3 Instrument "Fachkommission" 

  Zur Beurteilung der Bauvorhaben setzt der Stadtrat eine Fach-
kommission (z.B. um Hochhausspezialisten ergänzte Heimat-
schutz- und Ortsbildkommission) ein.  

   
  



  Stadt Dübendorf 
Entwicklungskonzept Hochbord 

  
 
 

   

 25 Suter • von Känel • Wild • AG 

  5.4 Instrument "Gebietsmanagement" 

 
Beispiel Quartierverein Glattpark 

 Die Stadt unterstützt die Gründung und den Betrieb eines Quar-
tierverein Hochbord. Dieser trägt mit Veranstaltungen dazu bei, 
dass die Bewohner (und Gewerbetreibenden) sich gegenseitig 
kennenlernen. Dies fördert das Zusammenleben und den Quar-
tiergeist. Weiter vertritt der Verein in konstruktiver Zusammen-
arbeit mit der Stadt die Interessen des Quartiers. 

 

   

 
Beispiel Gebietsmarketing Glattpark 

 Die Stadt unterstützt ein allfälliges Gebietsmarketing. Treibende 
Kraft müssen die Grundeigentümer sein. 

   

  5.5 Instrument "Regionaler Richtplan" 

  Im Rahmen der anstehenden Gesamtrevision des regionalen 
Richtplanes sind - soweit erforderlich - die Vorgaben für das 
Gebiet Hochbord zu machen: 

• Zentrumsgebiet / Mischgebiet:  
Nutzungsvorgaben (Wohnanteile, SVN usw.) 

• Hochhausgebiet:  
Zulässigkeit von Hochhäusern, evtl. Vorgaben zur 
maximalen Gebäudehöhe 

• Velo- / Fusswege:  
Regionale Verbindungen und Ausbaustandard 

• Öffentliche Bauten:  
Bezeichnung Lycée Français Zürich 

Sobald der Entwurf vorliegt, sind die relevanten Aspekte durch 
den Stadtrat Dübendorf einzubringen. 
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  6. Auswirkungen 
Stadtentwicklung  Mit der Strategie der weiteren Öffnung des Gebiets Hochbord 

für die Wohnnutzung wird ermöglicht, das in den kommenden 
Jahren zu erwartende Bevölkerungswachstum auffangen zu 
können, ohne das Siedlungsgebiet auszudehnen. Damit leistet 
das vorliegende Entwicklungskonzept gleichzeitig einen wichti-
gen Beitrag, die Siedlungsentwicklung entsprechend den über-
geordneten Zielen und Grundsätzen der Raumplanung nach 
innen zu lenken.  

  Die Teilrevision schafft die Voraussetzungen für die Transfor-
mation des ehemaligen Industriegebiets in ein durchmischtes 
Quartier. Es wird ein belebtes urbanes Quartier angestrebt. Mit 
der Schaffung von dichten Siedlungsteilen mit gemischter Nut-
zung und hoher Siedlungsqualität wird die Funktion des Gebiets 
Hochbord als Zentrumsgebiet – wie es im kantonalen Richtplan 
festgelegt ist – insgesamt bestärkt.  

   

Städtebau  Mit dem vorliegende Entwicklungskonzept wird mitunter beab-
sichtigt, auf den derzeit unüberbauten oder unternutzen Arealen 
eine Entwicklung einzuleiten. Ein abgestimmtes, gesamtheit-
liches Erscheinungsbild unterstützt dabei die Zentrumsfunktion 
des Gebiets Hochbord.  

 Die angestrebte bauliche urbane Dichte steht in keinem Wider-
spruch zur erforderlichen Siedlungsqualität. Vielmehr entsteht 
dadurch eine angenehme Proportionierung der Strassenräume 
und die Gebäudevolumen definieren klar lesbare Freiräume.  

   

Nutzung  Aus der revidierten Nutzungsplanung resultiert keine Erhöhung 
der zulässigen Gesamtnutzfläche (GNF). Sie leitet jedoch eine 
Verlagerung der Nutzweise derselben Flächen ein, insbesonde-
re zu Gunsten der Schaffung von neuem Wohnraum.  

Einwohnerentwicklung 
 

 Basierend auf den im Ergänzungsplan festgelegten Wohnan-
teilen können zwei Einwohnerentwicklungen abgeleitet werden. 

• Die erste Abschätzung basiert auf dem tiefstmöglichen 
Wohnanteil von rund 30%. Es handelt sich dabei um den 
tiefsten Wert, der mit der neuen Regelung resultieren kann. 
In diesem Fall beläuft sich die erwartete Einwohnerzahl im 
Quartier Hochbord auf 2'300 – 2'800 Personen. 

• Die zweite Abschätzung bildet den Wohnanteil von 73% ab. 
Unter dieser Annahme beträgt die Einwohnerzahl im Quar-
tier Hochbord 5'700 – 6'800 Personen.  
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Beschäftigtenentwicklung  Die Anzahl Arbeitsplätze, welche im Gebiet Hochbord entste-
hen, ist stark abhängig von der Betriebsart (Büro- vs. Lager-
flächen). Die Unterscheidung in zwei Szenarien basiert wieder-
um auf den Mindest- und Höchstwohnanteilen, welche gemäss 
Ergänzungsplan möglich sind. Dabei verlaufen die Anzahl Ar-
beitsplätze entgegengesetzt zu den Einwohnerzahlen: Bei einer 
geringen Wohnraumentwicklung stehen mehr Geschossflächen 
für Arbeitsplätze zur Verfügung und bei eine einer starken 
Wohnraumentwicklung entsprechend weniger. Die Beschäftig-
tenentwicklung, welche aus den publikumsorientierten Erdge-
schossnutzungen hervorgeht, wird separat betrachtet. Es 
werden zwischen 250 – 350 Arbeitsplätze erwartet. 

   
 Zur Verfügung stehende 

Baumasse (m3) 
Erwartete Anzahl Arbeits-
plätze bei Büronutzung 

Erwartete Anzahl Arbeits-
plätze bei flächenintensiven 
Nutzungen 

Szenario 1 350'000 m3 2'500 – 3'300 1'300 – 1'700 
Szenario 2 1'050'000 m3 7'500 – 10'000  3'800 – 5'000  

 

   
Schulraumplanung  Die Schulgemeinde hat hinsichtlich der Schulraumplanung eine 

Studie erarbeiten lassen, um die Immobilienstrategie festzu-
legen. Die Untersuchung hatte zum Ergebnis, dass der Schul-
raumbedarf unter dem Einbezug der Einwohner- und damit 
auch der Schülerzunahme mit dem Ausbau der bestehenden 
Standorte gedeckt werden kann, wodurch auf den Neubau von 
Schulhausanlagen verzichtet werden kann. Es gilt jedoch zu be-
denken, dass der Schulweg die Ring- bzw. die Zürichstrasse 
quert, sollte im Gebiet selber kein Schulhaus errichtet werden. 
Im Gegensatz dazu ist die Integration eines Kindergartens im 
Quartier Hochbord gut denkbar. 

   
Freiraum  Die teilrevidierte Bauordnung legt in der Zentrumszone Z4 eine 

Freiflächenziffer fest. Die eingeforderten Freiräume ermöglichen 
und erzeugen im Gebiet Hochbord unterschiedliche Wechsel-
wirkungen. So tragen sie zum Gleichgewicht zwischen über-
bauten und unüberbauten Flächen bei. Die Begrünung letzterer 
ist wiederum ein zentraler Bestandteil der geforderten Umge-
bungsgestaltung, die sich positiv auf die Siedlungsqualität aus-
wirkt. Des Weiteren fungieren die Freiräume als Durchgangs-
räume. Um die Orientierung im Gebiet zu gewährleisten und 
gleichzeitig dem Prinzip der kurzen Wege bestmöglich nachzu-
kommen, ist ihre Anordnung daher von grosser Wichtigkeit. 
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Verkehr  Im Vergleich mit der bisherigen Nutzung des Gebiets Hochbord 
als reines Arbeitsplatzgebiet wirkt sich die geplante Mischnut-
zung positiv das Verkehrsaufkommen aus. Zum einen ist die 
Verkehrserzeugung in Wohngebieten grundsätzlich geringer als 
in Arbeitsplatzgebieten. Zum anderen verlaufen die erzeugten 
Wege von Anwohnern und Beschäftigten in entgegengesetzter 
Richtung, wodurch die Verkehrsströme auf die einzelnen 
Strecken verteilt werden und sich folgendes Bild ergibt: 

• Morgenspitze und Abendspitze Werktag: Die Verkehrser-
zeugung reduziert sich, je höher die Einwohnerzahl 
gegenüber der Anzahl gewerblicher Arbeitsplätzen ist. Bei 
reiner Wohnnutzung ist die Verkehrserzeugung weniger als 
halb so hoch wie bei reiner gewerblicher Nutzung. 

• Samstagspitze: Die Verkehrserzeugung einer reinen Wohn-
nutzung ist etwa doppelt so hoch wie diejenige einer ge-
werblichen Nutzung, aber auch dann noch kleiner als die-
jenige einer reinen Wohnnutzung an Werktagen. Massge-
bend ist folglich der Werktagsverkehr. 

Auch wenn die Verkehrszunahme mit der Umnutzung geringer 
ausfällt, als wenn die derzeit geltende Industriezone voll aus-
genützt würde, wird es mit der Umzonung im Vergleich zum tat-
sächlich gebauten Bestand zu einer absoluten Verkehrszunah-
me kommen.  

   
Motorisierter Individualverkehr  

 
Verglichen mit Zentrumsgebieten herrschen an den Siedlungs-
rändern grundsätzlich höhere Verkehrskapazitäten, was zur 
Entwicklung am falschen Ort, nämlich an weniger gut mit ÖV 
erschlossenen Lagen führt. Im absoluten Mass nimmt die An-
zahl ausgelöster Fahrten aufgrund der peripheren Lage damit 
zu. Da die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr 
schlechter ist als in den Zentren, wird der Modal Split in die 
unerwünschte Richtung des motorisierten Individualverkehrs 
verschoben. Durch geringere Sachzwänge ist darüber hinaus 
der Bodenverbrauch häufig weniger haushälterisch als in 
zentralen Gebieten.  

Die Kapazitäten der MIV-Erschliessung sind im und um das 
Gebiet Hochbord beschränkt. Dieses Defizit wird durch die gute 
ÖV-Qualität wettgemacht. Im Sinne einer nachhaltigen Raum-
entwicklung ist es daher zweckmässig, die Entwicklung in 
diesem Gebiet dennoch voranzutreiben. Dies entspricht auch 
dem 80/20-Prinzip des kantonalen Raumordnungskonzepts, 
wonach 80% der künftigen Siedlungsentwicklung in den Stadt-
landschaften - zu denen auch Dübendorf gehört - stattfinden 
soll. 

Die Bewältigung des neuen Verkehrsaufkommens ist im jewei-
ligen Gestaltungsplanverfahren nachzuweisen. 
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Öffentlicher Verkehr  Das Quartier Hochbord ist gut mit dem öffentlichen Verkehr er-
schlossen. Gemäss dem rechtskräftigen Quartierplan liegt eine 
vollständige Grob- und Feinerschliessung vor, welche die er-
wartete Nachfrage bewältigen kann. 

Langsamverkehr  Im Quartierplan wurde auf eine gut ausgebaute Erschliessung 
des Langsamverkehrs geachtet. Die im Ergänzungsplan be-
zeichneten Wegverbindungen füllen wichtige Lücken im Netz, 
welches dem Langsamverkehr zur Verfügung steht. 

   

Umwelt, Schutz, Sicherheit  Die Teilrevision der Bauordnung tangiert mehrere umwelt- 
schutz- und sicherheitstechnische Aspekte: 

   
Lärmschutz  Die Sicherstellung der Einhaltung der massgebenden Grenz-

werte der Lärmschutzverordnung ist zentral. Den umgezonten 
Gebieten wird die zonengemässe Lärmempfindlichkeitsstufe III 
zugeordnet. Durch den Einsatz der Planungswerte auf Flächen, 
die erst mit dem Quartierplan erschlossen werden, sind zukünf-
tige Verkehrszunahmen und zusätzliche Lärmimmissionen ein-
kalkuliert. Deren Einhaltung wird in den innerhalb des Areals 
liegenden Bereichen direkt mittels den Planungswerten entspre-
chenden Pegelwerten gesichert, die im Baubewilligungsver-
fahren nachzuweisen sind. An der Zürcherstrasse und der Ring-
strasse, wo aufgrund der höheren Verkehrsbelastung höhere 
Immissionen vorherrschen, ist die Einhaltung der Planungswer-
te in einem Gesamtkonzept über den ganzen jeweiligen Bereich 
aufzuzeigen. Dies wird mittels einer auf diesen Bereichen ver-
bleibenden Gestaltungsplanpflicht erreicht. Ebenso sind Mass-
nahmen zu untersuchen, wie die Planungswerte der ES III auf 
allen Baufeldern zu jeder Zeit (Etappierung) eingehalten werden 
können. 

   
Naturgefahren  Die revidierte Gefahrenkarte für die Stadt Dübendorf wurde mit 

Verfügung der Baudirektion Nr. 2477 vom 20. Dezember 2013 
erlassen. Gemäss dieser liegt im Grossteil des zur Umzonung 
vorgesehenen Gebiets eine geringe Gefährdung durch Hoch-
wasser vor (gelber Bereich). Zudem sind Bereiche mit einer 
Restgefährdung (gelb-weisser Bereich) vorhanden. Im Rahmen 
des Baubewilligungsverfahrens muss geprüft werden, welche 
Massnahmen zu ergreifen sind, um den möglichen Gefahren 
durch Hochwasser Rechnung zu tragen (z.B. das Festlegen von 
Mindesthöhen für Gebäudeöffnungen wie Eingänge oder Licht-
schächte). 
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Siedlungsentwässerung  Der genehmigte Generelle Entwässerungsplan (GEP) vom 
3. März 2010 ist für die Entwässerungssysteme massgebend. 
Gemäss GEP wird das Quartier im Teil-Trennsystem entwäs-
sert. Die bestehenden und geplanten Entwässerungsleitungen 
sind im Werkleitungsplan gemäss genehmigtem Quartierplan 
vom 21. März 2012 dargestellt. Im Zusammenhang mit der Er-
stellung der neuen Erschliessungsanlagen im Quartier Hoch-
bord werden die hydraulischen Kapazitäten unter Berücksich-
tigung der geplanten Nutzungsänderung (höhere Einwohner-
zahl) nochmals überprüft. 

   
Störfallvorsorge  Innerhalb des bzw. angrenzend an das zur Umzonung vorge-

sehenen Gebiets liegen zwei Störfallbetriebe, deren Konsul-
tationsbereich (Abstandbereich zu einer risikorelevanten An-
lage) ganz oder teilweise in das Gebiet hineinragt. Der vollstän-
dig im Gebiet liegende Eintrag wird aufgrund der Überarbeitung 
der Kriterien für störfallrelevante Betriebe jedoch in nächster 
Zeit gelöscht. Über den Störfallbetrieb an der Ringwiesenstras-
se liegen keine detaillierteren Analysen vor, die eine Abschät-
zung des Risikos erlauben würden. Es wird jedoch davon aus-
gegangen, dass dieses grundsätzlich tragbar ist. 

Störfallrisiken sind bei der umfassenden raumplanerischen 
Interessenabwägung einzubeziehen, da insbesondere 
Wohngebiete und Einrichtungen mit empfindlichen Nutzungen 
(z.B. Schulen) vor schädlichen und lästigen Einwirkungen 
möglichst verschont werden sollen. Durch die vorgesehene 
Umzonung ist die Erstellung von Wohnnutzung neu möglich, 
womit eine gewisse Risikorelevanz vorliegt. 

  Die Siedlungs- und Arealentwicklung im Umfeld von risikorele-
vanten Anlagen ist so zu planen, dass unter Bewahrung ihrer 
spezifischen Ziele (Zentrumsbildung, Siedlungsentwicklung 
nach innen) möglichst wenige zusätzliche Risiken entstehen. 
Die Prüfung und Festhaltung von möglichen Massnahmen im 
Sinne der Störfallvorsorge erfolgt im Rahmen des Gestaltungs-
planverfahrens. Für die im Konsultationsbereich gemäss Er-
gänzungsplan liegenden Parzellen, ist diese Prüfung zwingend 
erforderlich. Es wird empfohlen, die Planungshilfe Koordination 
Raumplanung und Störfallvorsorge des Bundes-amts für 
Umwelt beizuziehen. 

  Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Teilrevision der 
Nutzungsplanung den Zielen der Raumplanung und des Um-
weltschutzrechts entspricht.  

Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit der Anpassung der Nut-
zungsplanung eine auf die heutigen Verhältnisse optimierte, 
sinnvolle Entwicklung im kommunalen und übergeordneten 
Interesse ermöglicht wird. 
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  Anhang 1 

  Städtebauliche Analyse 
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  Anhang 2 

  Berechnungen Wohnanteil 

  In den nachfolgenden Darstellungen sind die theoretischen 
Wohnanteile (Regelung BO) und die effektiven Wohnanteile 
(bereits realisierte Bauten als tatsächliche Werte berücksichtigt) 
dargelegt. 

  Der maximale, theoretisch realisierbare Wohnanteil liegt ge-
mäss der Darstellung "theoretischer Wohnanteil" in der Zone Z4 
bei 73%. Die Darstellung "effektiver Wohnanteil Stand 2014" 
berücksichtigt in der Berechnung bereits realisierte Bauten, die 
in ihrem weiteren Bestehen zumindest einen mittelfristigen Zeit-
horizont aufweisen (vgl. Analyse Blatt G, Bebauung). Demge-
mäss sinkt damit der maximale realisierbare Wohnanteil auf 
47%. Ein Blick auf die Standorte der bereits realisierten Bauten 
zeigt, dass sämtliche mit Bauten mit mittelfristigem Bestand auf-
grund der neuen Regelungen gemäss BO zum Wohnanteil 
durch Bauten mit sehr ähnlichem Wohnanteil zu ersetzen sind. 
Nur bei Bauten mit langfristigem Bestand ist eine grössere Ab-
weichung zum heutigen Bestand möglich. Es ist deshalb prak-
tisch undenkbar, dass der Wohnanteil von 73% jemals erreicht 
werden wird. Viel wahrscheinlicher und entsprechend massge-
bend ist ein Wohnanteil von ca. 47%, was dem maximal er-
reichbaren, effektiven Wohnanteil Stand 2014 und gleichzeitig 
ungefähr dem Mittelwert des theoretisch möglichen Wohnan-
teils entspricht (52%). 

Der Wohnanteil inklusive den angrenzenden Gebieten im kanto-
nalen Zentrumsgebiet - in welchen in den nächsten Jahren 
kaum eine Öffnung für die Wohnnutzung ansteht - beträgt rund 
33% (Mittelwert min./max. Wohnanteil). 
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  Berechnungen theoretischer Wohnanteil 

  

Kat. Nr. Grundstücks-

fläche GF m2
Zulässige Bau-

massenziffer BMZ
Baumasse BM m3

Fläche publikums-

orientierte EG-Nutzung m2

Baumasse abzüglich 

EG-Nutzung m3

min. WA % max.WA  % min. BM m3 max. BM m3

16938 5'226 7 36'580 0 36'580 40 100 14'632 36'580
16939 9'278 7 64'949 1'279 59'195 40 100 23'678 59'195
16940 10'769 7 75'383 0 75'383 40 100 30'153 75'383
16969 10'036 7 70'251 2'167 60'499 40 100 24'199 60'499
16951 11'060 7 77'417 1'833 69'170 40 100 27'668 69'170
16972 22'913 7 160'390 2'637 148'525 40 80 59'410 118'820
16941 9'712 7 67'982 0 67'982 40 80 27'193 54'386
16942 2'134 7 14'939 0 14'939 40 80 5'976 11'951
13628 1'227 7 8'588 0 8'588 40 80 3'435 6'871
16944 1'008 7 7'058 0 7'058 40 80 2'823 5'646

16943+ 1'741 7 12'188 0 12'188 0 40 0 4'875
16945 2'145 7 15'017 0 15'017 0 40 0 6'007

298 7 2'088 0 2'088 40 80 835 1'670
16952 11'291 7 79'034 2'261 68'862 40 100 27'545 68'862
16953 16'621 7 116'348 0 116'348 40 80 46'539 93'078
16954 2'632 7 18'425 1'271 12'707 0 40 0 5'083

9'365 7 65'556 0 65'556 40 80 26'222 52'445
17409 2'258 7 15'809 1'121 10'765 0 40 0 4'306

1'742 7 12'193 0 12'193 40 80 4'877 9'754
16960 1'342 7 9'396 650 6'473 0 40 0 2'589

2'927 7 20'490 0 20'490 40 80 8'196 16'392
16961 1'117 7 7'820 596 5'139 0 40 0 2'056

1'915 7 13'406 0 13'406 40 80 5'362 10'724
17405 4'265 7 29'858 0 29'858 0 40 0 11'943

2'511 7 17'578 0 17'578 40 80 7'031 14'063
16949 690 7 4'828 0 4'828 40 80 1'931 3'863
17413 5'849 7 40'941 0 40'941 0 40 0 16'377

23'578 7 165'044 1'052 160'309 40 80 64'124 128'247
17411 6'427 7 44'992 1'014 40'429 0 40 0 16'172
16957 13'259 7 92'810 0 92'810 0 40 0 37'124

11'779 7 82'454 1'327 76'483 40 80 30'593 61'186
17396 8'637 7 60'458 2'578 48'855 0 40 0 19'542

8'696 7 60'872 0 60'872 40 80 24'349 48'698
10065 1'494 7 10'458 0 10'458 40 80 4'183 8'366

1'337 7 9'362 0 9'362 40 100 3'745 9'362
10064 2'670 7 18'693 0 18'693 40 100 7'477 18'693
16950 3'316 7 23'213 0 23'213 40 100 9'285 23'213

Total 233'267 1'632'869 19'784 1'543'839 491'463 1'193'190

Mittelwert 30.10 73.07

6'313 6 37'881 0 0 0 0
6'645 6 39'871 0 0 0 0

14'231 6 85'388 0 0 0 0
580 6 3'482 0 0 0 0

3'021 6 18'127 0 0 0 0
3'593 6 21'561 0 0 0 0
4'588 6 27'526 0 0 0 0
4'454 6 26'725 0 0 0 0
1'498 6 8'988 0 0 0 0
2'520 6 15'120 0 0 0 0
9'434 6 56'607 0 0 0 0

357 6 2'142 0 0 0 0
3'157 6 18'943 0 0 0 0
1'963 6 11'780 0 0 0 0

27'041 7 189'286 0 0 0 0
2'502 7 17'512 0 0 0 0
1'298 7 9'083 0 0 0 0
6'884 7 48'185 0 0 0 0
5'270 7 36'890 0 0 0 0
5'061 7 35'430 0 0 0 0
5'983 7 41'884 0 0 0 0
8'743 7 61'202 0 0 0 0
2'653 7 18'569 0 0 0 0
8'374 7 58'621 0 0 0 0
6'614 7 46'300 0 0 0 0

Total 376'047 2'569'971 491'463 1'193'190

Mittelwert 19.12 46.43

Industriege
biet 
Norden 
IG3

32.78

theoretischer Wohnanteil

Wohnanteil WA Baumasse BM Wohnen

51.59

Industrie- 
gebiet 
Süden    
IG2



  Stadt Dübendorf 
Entwicklungskonzept Hochbord 
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  Berechnungen effektiver Wohnanteil 
(langfristiges Szenario) 

  

Kat. Nr. Gebäudefootprint m2 Anzahl Etagen ♯
Unbebaute Grund- 

stücksfläche m2

Zulässige Bau-
massenziffer BMZ Baumasse BM m3

Fläche publikums-
orientierte EG-

Nutzung m2

Baumasse abzüglich 

EG-Nutzung m3

min. WA % max. WA % min. BM m3 max. BM m3

16938 5'226 7 36'580 0 36'580 40 100 14'632 36'580
16939 3'315 5 58'018 1'279 0 0 0 0
16940 2'331 10 81'575 0 81'575 100 100 81'575 81'575
16969 791 29 79'133 2'167 69'381 100 100 69'381 79'133
16951 11'060 7 77'417 1'833 69'170 40 100 27'668 69'170
16972 22'913 7 160'390 2'637 148'525 40 80 59'410 118'820
16941 9'712 7 67'982 0 67'982 40 80 27'193 54'386
16942 2'134 7 14'939 0 14'939 40 80 5'976 11'951
13628 1'227 7 8'588 0 8'588 40 80 3'435 6'871
16944 1'008 7 7'058 0 7'058 40 80 2'823 5'646

16943+ 1'741 7 12'188 760 8'767 0 40 0 3'507
16945 2'145 7 15'017 998 10'524 0 40 0 4'210

298 7 2'088 0 2'088 40 80 835 1'670
16952 4'293 6 90'163 2'261 79'990 100 100 79'990 90'163
16953 8'944 5 156'525 0 156'525 0 0 0 0
16954 4'337 4 60'720 1'271 55'002 0 0 0 0

1'660 3 17'431 0 17'431 0 0 0 0
17409 2'258 7 15'809 1'121 10'765 0 40 0 4'306

1'742 7 12'193 0 12'193 40 80 4'877 9'754
16960 1'342 7 9'396 650 6'473 0 40 0 2'589

2'927 7 20'490 0 20'490 40 80 8'196 16'392
16961 1'117 7 7'820 596 5'139 0 40 0 2'056

1'915 7 13'406 0 13'406 40 80 5'362 10'724
17405 4'265 7 29'858 2'413 18'998 0 40 0 7'599

2'511 7 17'578 0 17'578 40 80 7'031 14'063
16949 690 7 4'828 0 4'828 40 80 1'931 3'863
17413 5'849 7 40'941 0 40'941 0 40 0 16'377

23'578 7 165'044 1'052 160'309 40 80 64'124 128'247
17411 6'427 7 44'992 1'014 40'429 0 40 0 16'172
16957 11'821 5 206'868 0 206'868 0 0 0 0
17396 8'637 7 60'457 2'578 48'854 0 40 0 19'542

      8'696 7 60'873 0 60'873 40 80 24'349 48'698
10065 704 4 9'859 0 9'859 100 100 9'859 9'859
10064 705 4 9'877 0 9'877 100 100 9'877 9'877
16950 711 4 9'960 0 9'960 100 100 9'960 9'960

Total 1'686'061 518'485 893'758

Mittelwert 30.75 53.01

6'313 6 37'881 0 0 0 0
6'645 6 39'871 0 0 0 0

14'231 6 85'388 0 0 0 0
580 6 3'482 0 0 0 0

3'021 6 18'127 0 0 0 0
3'593 6 21'561 0 0 0 0
4'588 6 27'526 0 0 0 0
4'454 6 26'725 0 0 0 0
1'498 6 8'988 0 0 0 0
2'520 6 15'120 0 0 0 0
9'434 6 56'607 0 0 0 0

357 6 2'142 0 0 0 0
3'157 6 18'943 0 0 0 0
1'963 6 11'780 0 0 0 0

27'041 7 189'286 0 0 0 0
2'502 7 17'512 0 0 0 0
1'298 7 9'083 0 0 0 0
6'884 7 48'185 0 0 0 0
5'270 7 36'890 0 0 0 0
5'061 7 35'430 0 0 0 0
5'983 7 41'884 0 0 0 0
8'743 7 61'202 0 0 0 0
2'653 7 18'569 0 0 0 0
8'374 7 58'621 0 0 0 0
6'614 7 46'300 0 0 0 0

Total 2'623'163 518'485 893'758

Mittelwert 19.77 34.07

Industrie- 
gebiet 
Süden    
IG2

Industriege
biet 
Norden 
IG3

26.92

Effektiver Wohnanteil WA Baumasse BM Wohnen

41.88



  Stadt Dübendorf 
Entwicklungskonzept Hochbord 
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  Berechnungen effektiver Wohnanteil 
(mittelfristiges Szenario) 

  

Kat. Nr. Gebäudefootprint m2 Anzahl Etagen ♯
Unbebaute Grund- 

stücksfläche m2

Zulässige Bau-
massenziffer BMZ Baumasse BM m3

Fläche publikums-
orientierte EG-

Nutzung m2

Baumasse abzüglich 

EG-Nutzung m3

min. WA % max. WA % min. BM m3 max. BM m3

16938 5'226 7 36'580 0 36'580 40 100 14'632 36'580
16939 3'315 5 58'018 1'279 0 0 0 0
16940 2'331 10 81'575 0 81'575 100 100 81'575 81'575
16969 791 29 79'133 2'167 69'381 100 100 69'381 79'133
16951 11'060 7 77'417 1'833 69'170 40 100 27'668 69'170
16972 22'913 7 160'390 2'637 148'525 40 80 59'410 118'820
16941 9'712 7 67'982 0 67'982 40 80 27'193 54'386
16942 1'162 5 20'338 0 20'338 0 0 0 0
13628 522 6 10'961 0 10'961 0 0 0 0
16944 701 6 14'716 0 14'716 0 0 0 0

16943+ 1'281 5 22'418 0 22'418 0 0 0 0
16945 1'517 5 26'555 0 26'555 0 0 0 0
16952 4'293 6 90'163 2'261 79'990 100 100 79'990 90'163
16953 8'944 5 156'525 0 156'525 0 0 0 0
16954 4'337 4 60'720 1'271 55'002 0 0 0 0

1'660 3 17'431 0 17'431 0 0 0 0
17409 2'413 4 33'779 1'121 28'735 0 0 0 0
16960 1'886 5 33'010 650 30'086 0 0 0 0
16961 1'360 7 9'521 596 6'840 0 40 0 2'736

1'672 7 11'704 0 11'704 40 80 4'682 9'364
17405 2'554 3 26'822 0 26'822 0 0 0 0
16949 690 7 4'828 0 4'828 40 80 1'931 3'863
17413 5'849 7 40'941 0 40'941 0 40 0 16'377

23'578 7 165'044 1'052 160'309 40 80 64'124 128'247
17411 3'417 1 11'961 1'014 7'398 0 0 0 0
16957 11'821 5 206'868 0 206'868 0 0 0 0
17396 8'637 7 60'457 2'578 48'854 0 40 0 19'542

      8'696 7 60'873 0 60'873 40 80 24'349 48'698
10065 704 4 9'859 0 9'859 100 100 9'859 9'859
10064 705 4 9'877 0 9'877 100 100 9'877 9'877
16950 711 4 9'960 0 9'960 100 100 9'960 9'960

Total 1'676'426 484'631 788'349

Mittelwert 28.91 47.03

6'313 6 37'881 0 0 0 0
6'645 6 39'871 0 0 0 0

14'231 6 85'388 0 0 0 0
580 6 3'482 0 0 0 0

3'021 6 18'127 0 0 0 0
3'593 6 21'561 0 0 0 0
4'588 6 27'526 0 0 0 0
4'454 6 26'725 0 0 0 0
1'498 6 8'988 0 0 0 0
2'520 6 15'120 0 0 0 0
9'434 6 56'607 0 0 0 0

357 6 2'142 0 0 0 0
3'157 6 18'943 0 0 0 0
1'963 6 11'780 0 0 0 0

27'041 7 189'286 0 0 0 0
2'502 7 17'512 0 0 0 0
1'298 7 9'083 0 0 0 0
6'884 7 48'185 0 0 0 0
5'270 7 36'890 0 0 0 0
5'061 7 35'430 0 0 0 0
5'983 7 41'884 0 0 0 0
8'743 7 61'202 0 0 0 0
2'653 7 18'569 0 0 0 0
8'374 7 58'621 0 0 0 0
6'614 7 46'300 0 0 0 0

Total 2'613'528 484'631 788'349

Mittelwert 18.54 30.16

Industriege
biet 
Norden 
IG3

24.35

Effektiver Wohnanteil WA Baumasse BM Wohnen

37.97

Industrie- 
gebiet 
Süden    
IG2
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Entwicklungskonzept Hochbord 
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  Übersicht Wohnanteile 

  

Theoretischer Wohnanteil

Zentrumszone: 
min. 30% - max. 73% 
Mittelwert: 52%

Zentrumsgebiet Hochbord: 
min. 19% - max. 46% 
Mittelwert: 33%

Effektiver Wohnanteil 
(langfristiges Szenario)

Zentrumszone:
min. 31% - max. 53%
Mittelwert: 42%

Zentrumsgebiet Hochbord:
min. 20% - max. 34%
Mittelwert: 27%

16957

16951

16939

16940

16
94

2

16
94

3

16945

13
62

8

16944

16950

10064

10065

17413

16953

17405

16961

16960

17409

16954

17411

16952

1694116969

16972

17396

16938

16957

16951

16939

16940

16
94

2

16
94

3

16945

13
62

8

16944

16950

10064

10065

17413

16953

17405

16961

16960

17409

16954

17411

16952

1694116969

16972

17396

16938

min. 0% - max. 40%

Wohnanteil Zentrumszone 
Hochbord

min. 40% - max. 100%
min. 40% - max. 80%

100%
0% (100% Dienstl.)

min. 0% - max. 40%

Wohnanteil Zentrumszone 
Hochbord

min. 40% - max. 100%
min. 40% - max. 80%
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min. 0% - max. 40%

Wohnanteil Zentrumszone 
Hochbord

min. 40% - max. 100%
min. 40% - max. 80%

100%
0% (100% Dienstl.)

Effektiver Wohnanteil 
(mittelfristiges Szenario)

Zentrumszone:
min. 29% - max. 47%
Mittelwert: 38%

Zentrumgsgebiet Hochbord:
min. 19% - max. 30%
Mittelwert: 24%

16957

16951

16939

16940

16
94

2

16
94

3

16945

13
62

8

16944

16950

10064

10065

17413

16953

17405

16961

16960

17409

16954

17411

16952

1694116969

16972

17396

16938

Zentrumgsgebiet Hochbord

Industreizone IG2
Zentrumszone Hochbord
Industriegebiet IG3


